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Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer bei Doppelmandatschaft
auftretenden Problematik, nämlich der Frage, ob für Pflichtverletzungen
des Doppelmandatars neben diesem auch die andere Gesellschaft gemäß
§ 31 BGB in Anspruch genommen werden kann. Um auf diese Frage eine
Antwort zu geben, muss das Thema „Haftung bei Doppelmandatschaft“
nicht in seiner Ganzheit behandelt werden. Die diesbezüglichen Ausfüh-
rungen in Rechtsprechung und Literatur beziehen sich im Wesentlichen
auf eine Konstellation, sodass der Untersuchungsgegenstand in mehrfacher
Hinsicht eingeschränkt werden konnte.

Das betrifft zunächst die aufnehmende Gesellschaft. Behandelt werden
soll hier ausschließlich der Fall, dass es sich bei dieser um eine Aktienge-
sellschaft handelt. Das hat weniger mit der rechtstatsächlichen Verbreitung
der Doppelmandatschaft bei Aktiengesellschaften zu tun, als vielmehr mit
der besonderen gesetzlichen Stellung, die der Organwalter in der Aktien-
gesellschaft innehat. Diese zeichnet sich durch ein im Vergleich zu anderen
Gesellschaftsformen erhöhtes Maß an Unabhängigkeit aus. Der als Person
in den Vorstand bzw. den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft berufene Or-
ganwalter hat sein Amt in eigener Verantwortung und ohne an Weisungen
gebunden zu sein auszuüben, wobei eine entsprechende Amtsführung
durch strenge Haftungsregeln sichergestellt wird. Es liegt auf der Hand,
dass sich unter diesen rechtlichen Rahmenbedingungen eine Zurechnung
von bei Amtsausübung begangenen Pflichtverletzungen zu einer anderen
Gesellschaft ungleich schwieriger begründen lässt, als dies beispielweise
bei einem weisungsabhängigen GmbH-Geschäftsführer der Fall wäre. Soll-
te es bei der Aktiengesellschaft gelingen, die Möglichkeit der Zurechnung
zu bejahen, so wird das erst recht für die anderen Gesellschaftsformen zu
gelten haben. Die hier gefundenen Ergebnisse lassen sich daher – mutatis
mutandis – auch auf andere aufnehmende Gesellschaften übertragen.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Entstehung der Doppelmandat-
schaft. Praktische Relevanz besitzen ausschließlich die Fälle, in denen zwi-
schen den beiden Ämtern ein Zusammenhang besteht und der Doppel-
mandatar infolgedessen einem Interessenkonflikt unterliegt. Ein solcher
Zusammenhang wird insbesondere bestehen, wenn die Doppelmandat-
schaft von einer Gesellschaft herbeigeführt wurde. Dieser Vorgang soll mit
dem Begriff der Abordnung beschrieben werden. Abordnung ist dabei
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weit zu verstehen und umfasst jedwede von einer Gesellschaft veranlasste
Bestellung einer ihrer Mandatsträger zum Organmitglied der aufnehmen-
den Aktiengesellschaft. Das kann hinsichtlich des Aufsichtsrats dadurch
geschehen, dass die abordnende Gesellschaft ihren Mandatsträger durch
ihr Stimmrecht in den Aufsichtsrat wählt oder ihn aufgrund eines Entsen-
dungsrechts gemäß § 101 Abs. 2 AktG dorthin entsendet. Eine solche
durch Ausübung eigener Mitgliedschaftsrechte bewirkte Bestellung ist
aber nicht notwendig, da ansonsten eine Abordnung in den Vorstand, der
nicht von der Hauptversammlung, sondern vom Aufsichtsrat bestellt wird,
ausgeschlossen wäre. Eine Abordnung liegt vielmehr auch dann vor, wenn
das zur Bestellung berufene Organ der Aktiengesellschaft (Hauptversamm-
lung oder Aufsichtsrat) den Mandatsträger mit Rücksicht auf sein Amt bei
der anderen Gesellschaft bestellt. Auch in diesen Fällen ist die Bestellung
von der abordnenden Gesellschaft – durch ihren Einfluss, welchen sie auf
die aufnehmende Aktiengesellschaft besitzt – veranlasst worden. Wegen
dieses weiten Begriffsverständnisses werden in der Praxis fast alle Fälle der
Doppelmandatschaft als durch Abordnung entstanden zu qualifizieren
sein. Sie ist nur ausnahmsweise zu verneinen, sofern die andere Gesell-
schaft für die Bestellung nicht ursächlich geworden ist. Das wird in Be-
tracht kommen, wenn zwischen den beiden Gesellschaften überhaupt kei-
ne Beziehung bestehen, die beiden Ämter des Doppelmandatars also iso-
liert nebeneinanderstehen.1

Eine letzte Einschränkung der Untersuchung ist in Bezug auf den Kreis
der Personen vorzunehmen, der für die Abordnung in Betracht kommt.
Behandelt werden soll hier nur die Haftung der abordnenden Gesellschaft
gemäß § 31 BGB für die in ihr Geschäftsführungsorgan bestellten Organ-
walter, nicht hingegen auch für sonstige Angestellte. Diese Einschränkung
ist u.a. deshalb gerechtfertigt, weil sich die besondere Attraktivität der
Doppelmandatschaft aus Sicht der abordnenden Gesellschaft gerade aus
der Möglichkeit ergibt, ihre Leitungsvorstellungen in der aufnehmenden
Gesellschaft unmittelbar durchzusetzen. Das kann allerdings nur dann ef-
fektiv erreicht werden, wenn die für die Entwicklung der Leitungsvorstel-
lung zuständigen Personen abgeordnet werden. Dabei wird es sich typi-
scherweise um die im Geschäftsführungsorgan der abordnenden Gesell-
schaft tätigen Organwalter handeln.

Das so umrissene Thema der Untersuchung – die Haftung der abord-
nenden Gesellschaft gemäß § 31 BGB für Pflichtverletzungen ihres in die

1 Zu denken ist etwa an das Vorstandsmitglied einer großen Aktiengesellschaft, das
nebenbei ehrenamtlich ein Vorstandsamt im örtlichen Tennisclub bekleidet.
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aufnehmende Aktiengesellschaft abgeordneten Organwalters – gliedert
sich in drei Teile. Zunächst soll im 1. Teil das Phänomen der Doppelman-
datschaft dargestellt und eine Einführung in den Streitstand zur Haftung
der abordnenden Gesellschaft gegeben werden. Sodann kann sich des zen-
tralen Themas der Untersuchung – der Zurechnungsvorschrift des § 31
BGB – angenommen werden. Die Vorschrift ist dabei unter zwei Gesichts-
punkten relevant. Im 2. Teil soll geklärt werden, ob eine Haftung der ab-
ordnenden Gesellschaft gemäß § 31 BGB mit Normen wie §§ 93, 116
oder 309 AktG, die ausschließlich an den Organwalter adressiert sind,
überhaupt konstruierbar ist. Das wäre zu verneinen, sofern die Zurech-
nung gemäß § 31 BGB eine Pflichtenstellung der Gesellschaft voraussetzt.
Im 3. Teil soll das Tatbestandsmerkmal des Handelns in Ausführung der
Verrichtungen näher untersucht werden. Dabei stellt sich zunächst die Fra-
ge, ob ein in die aufnehmende Aktiengesellschaft abgeordneter Organwal-
ter bei seiner Amtsausübung dort zugleich auch in Ausführung der Ver-
richtungen für die abordnende Gesellschaft zu handeln vermag. Dem wird
teilweise die besondere Organwalterstellung entgegengehalten. Da dieser
Einwand jedoch nicht verfängt, kann sich im Folgenden dem Schwerpunkt
der Untersuchung zugewandt werden, nämlich der Frage, in welchen Fäl-
len ein Handeln in Ausführung der Verrichtungen für die abordnende Ge-
sellschaft vorliegt. Schließlich müssen die einzelnen Haftungsnormen, die
nach dem hier vorgeschlagenen Verständnis der Zurechnung strikt von der
Zurechnungsvorschrift des § 31 BGB zu trennen sind, näher ins Auge ge-
fasst werden.
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